
 

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 04.06.2015 
 SV/BerVoSv/046/2015 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss Schulverband 17.06.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Astrid Jessen  FB/Az: 200.20.22 u. a. 
 
 

Bericht des Schulverbandsvorstehers und der 
Schulverbandsverwaltung 
 

Zusammenfassung: 
Aus gegebener Veranlassung ist wie nachstehend zu berichten.  
  
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Lutz Jakubczak am 02.06.2015 
Bürgermeister Voß am 04.06.2015 
 

 

Sachverhalt: 
 
 
OGS-Unterbringung im Jugend- und Sportheim 
Für die Unterbringung der Offenen Ganztagsschule der Grundschule, Standort Vorstadt, 
wurden die neuen Räumlichkeiten im städtischen Gebäude Riemannstr. 3 hergerichtet, so 
dass die OGS planmäßig zum 01.06.2015 umgezogen ist. 
Dort stehen ihr ein Büro- und Erste Hilfe Raum, ein Ruheraum, 4 Hausaufgabenräume und 1 
Bastelraum in Doppelnutzung mit der Jugendarbeit zur Verfügung. Die Fachräume der 
Grundschule Vorstadt sowie die kleine Turnhalle Vorstadt werden weiterhin mitgenutzt. 
 
Unternehmerabend 
Über Pressemitteilungen wurden Interessierte zum „Unternehmerabend – Betrieb und 
Schule: eine zukunftsweisende Symbiose“ im Rahmen des Konzepts „Produktives Lernen“  
zum 28. Mai 2015 in den Ratssaal eingeladen, die ohne Resonanz blieb. 
 
 
 
Mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 03.06.2015 
 SV/BerVoSv/047/2015 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss Schulverband 17.06.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Wolf  FB/Az: 4/ 61 
 
 

Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische 
Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht 
 

Zusammenfassung: Die Bauarbeiten schreiten weiter zügig voran. Durch den 
günstigen Wetterverlauf im Winter konnte der Neubau noch 
vor der Weihnachtspause geschlossen werden. Die 
Arbeiten der Innenausbaugewerke sind weiter im Gange. 
Auch an den Außenanlagen wird bereits gearbeitet. Es sind 
Vergaben in 22 Losen erfolgt. 

  
  
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Michael Wolf am 01.06.2015 
Bürgermeister Voß am 02.06.2015 
 

 

Sachverhalt: 
Die Fassadenarbeiten sind zwischenzeitlich nahezu abgeschlossen. Die Arbeiten zur 
Herstellung der Außenanlagen gehen voran. Die haustechnischen Gewerke sind mit allen 
Vormontagen fertig, die Fliesenarbeiten in den Sanitärräumen sind abgeschlossen. Im 
Inneren stehen nun die Fußboden- sowie die Malerarbeiten bevor. Ebenso steht die Montage 
der Rauchschutztüren (Zwischentüren) sowie der Stahlaußentreppe (2. Rettungsweg) an. 
Danach können die Decken geschlossen werden und die Elektroinstallation fertiggestellt 
werden. In den Sanitärräumen können dann die Objekte montiert werden. 
 
Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten und bei weiter günstigem Verlauf erscheint eine 
Fertigstellung im Laufe dieses Schuljahres nach wie vor realistisch, sodass die 
Klassenräume mit dem Schuljahr 2015/ 2016 in Nutzung genommen werden können. Bisher 
sind in 22 Losen Vergaben erfolgt. Die Vergabesummen haben in etwa den erwarten 
Kostenhöhen entsprochen.  
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Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 

2018 
 Datum: 02.06.2015 
 SV/BeVoSv/145/2015 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss Schulverband 17.06.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 200.20.19 
 
 

Schulsozialarbeit an den Ratzeburger Schulen; hier: 
Personalausweitung im Zusammenhang mit der 
Landesförderung 
 
Zielsetzung: 
Optimale Unterstützung der Schulen durch Schulsozialarbeit  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, das Betreuungsangebot Schulsozialarbeit an der 
Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen durch eine befristete Erhöhung der 
Wochenarbeitsstunden der Inhaberin der Stelle Nr. 10 -Schulsozialarbeit an der 
Grundschule-  von 19,5 auf 39 für den Zeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2015. 
Das erweiterte Betreuungsangebot sollte aufrecht gehalten werden. Dazu ist ab dem 
Haushaltsjahr 2016 eine Stelle Schulsozialarbeit mit 19,5 Wochenstunden bei der 
Gemeinschaftsschule im Stellenplan einzurichten. 
 
 
 
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Lutz Jakubczak am 02.06.2015 
Bürgermeister Voß am 02.06.2015 
 

 
Sachverhalt: 
Ursprünglich wurden durch entsprechende Beschlüsse der Schulverbandsgremien für die 
Schulsozialarbeit eine Stelle für die Grundschule und eine Stelle für die 
Gemeinschaftsschule eingerichtet. 
Aufgrund der Elternzeit - Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden ab 01.06.2014 bis 31.05.2019 - 
der Schulsozialarbeiterin an der Grundschule wurden für diesen Zeitraum 2 Teilzeitstellen 
geschaffen (Stellenplan Stellen Nr. 10 und 11) und besetzt. 
Die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule wird inzwischen im Wege der Abordnung 
durch städtisches Personal mit 19,5 Wochenstunden geleistet, so dass diese Stelle nicht 
mehr im Stellenplan vorhanden ist. Der Schulverband erstattet der Stadt Ratzeburg die 
anteiligen Personalkosten.  
Alle Stellen des Schulverbandes wurden bisher zu 100 % aus Mitteln des BuT und 
Landesmittel finanziert. Durch die Übertragung nicht verbrauchter BuT-Mittel ins laufende 
Haushaltsjahr und der Bewilligung eines Sonderpostens stehen dem Schulverband für das 
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Haushaltsjahr 2015  rd. 59.000,-- € zur Verfügung. Die Verwendung dieser Mittel ist bis zum 
31.03.2016 nachzuweisen. Hinzu kommen für das Haushaltsjahr 2015 Fördermittel aus § 28 
FAG. Gemäß Bescheid des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 06.05.2015 entfallen auf den 
Schulverband 48.526,38 € für die Grund-, die Gemeinschafts- und die Förderschule. Der 
Stadt Ratzeburg stehen hiernach 32.532,80 € für die Lauenburgische Gelehrtenschule zur 
Verfügung. Nicht verbrauchte FAG-Mittel sind zurückzuzahlen. 
In Anbetracht dessen, dass zur Optimierung der Schulsozialarbeit an der 
Gemeinschaftsschule durchaus mehr Arbeitsstunden notwendig sind und eine 
Stellenausschreibung sehr zeitaufwendig wäre, hat die Verwaltung mit den beim 
Schulverband beschäftigten Schulsozialarbeiterinnen Gespräche geführt. 
Die sich in Elternzeit befindende Schulsozialarbeiterin hat sich bereit erklärt, ab 01.07.2015 
bis Ende des Jahres mit weiteren 19,5 Wochenstunden Schulsozialarbeit an der 
Gemeinschaftsschule zu leisten. Die Finanzierung der beim Schulverband beschäftigten 
Schulsozialarbeiter inklusive der anteiligen Personalkosten für den städtischen 
Schulsozialarbeiter wäre für das Haushaltsjahr 2015 zu 100 % gewährleistet. 
Ab nächstem Jahr stehen keine BuT- Mittel mehr für die Finanzierung der Schulsozialarbeit 
zur Verfügung. Jedoch werden mit den zu erwartenden Landesmitteln nach FAG (ca. 
48.000,-- €) und Schulgesetz (10.000,-- €) Personalkosten in Höhe von mindestens 50 % 
getragen und damit dem  Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 07.06.2011, 
wonach die Besetzung der Schulsozialarbeit an die Voraussetzung einer 50%igen 
Drittfinanzierung geknüpft ist, Rechnung getragen. Daher empfiehlt die Verwaltung, eine 
weitere Stelle für Schulsozialarbeit mit 19,5 Stunden/Woche für die Gemeinschaftsschule im 
Stellenplan 2016 einzurichten und entweder durch eigenes Personal oder durch 
Ausschreibung zu besetzen, um den vorhandenen Bedarf an Betreuungsstunden zu 
gewährleisten. 
Einnahmen in Höhe von 74.000,-- € (48.000,-- € FAG-Mittel für Schulverbandsschulen, 
10.000,-- € Mittel SchulG, 16.000,-- € auf den Schulverband anteilig entfallende FAG-Mittel 
Lauenburgische Gelehrtenschule) stünden dann Personalkosten in Höhe von rd. 124.000,-- 
€ -je nach Eingruppierung- gegenüber. 
 
Im nächsten Schritt sollte ebenfalls entschieden werden, ob die strikte Einhaltung der 50 %-
Drittfinanzierung nicht aufgehoben werden sollte, nachdem die Finanzierung durch das FAG 
nachhaltig gesichert worden ist, was seinerzeit nicht absehbar war. 
    
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
-Auswirkungen auf den Haushalt sind nicht gegeben, da zur Deckung der durch die 
Stundenaufstockung entstehenden Personalmehrkosten in Höhe von rd. 15.400,-- € 
ausreichend Zuwendungsmittel zur Verfügung stehen.- 
  
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
  
 



 

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 

2018 
 Datum: 05.06.2015 
 SV/BeVoSv/146/2015 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss Schulverband 17.06.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 200.20.22 
 
 

Organisatorische Anbindung der Schulischen Assistenz 
 
Zielsetzung: 
Wirkungsvolle Gestaltung der schulischen Assistenz  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, zur Umsetzung der Schulischen Assistenz 
die Funktion des Anstellungsträgers nachrangig dann zu übernehmen, wenn nicht das Land 
für die Bereitstellung von Schulassistenz selbst sorgen kann. 
 
 
 
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Lutz Jakubczak am 04.06.2015 
Bürgermeister Voß am 04.06.2015 
 

 
Sachverhalt: 
Das Land beabsichtigt, mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 die Schulische Assistenz als 
verlässliches Element der multiprofessionellen Ausstattung von Schulen dauerhaft zu 
etablieren. Zunächst ist die Schulische Assistenz für die Grundschulen vorgesehen, um den 
Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule zu erleichtern und präventive Arbeit 
der Schulen wirksam zu gestalten. Für diese Aufgabe stellt das Land ab dem kommenden 
Schuljahr jährlich 13,2 Mio. € zur Verfügung. Das Land sieht vor, eine verlässliche 
Finanzierung von vorerst 5 Jahren zu gewährleisten. Als Richtwert ist geplant, den Trägern 
der Schulischen Assistenz je Schüler/in bis zu 125,-- € im Schuljahr zur Verfügung zu stellen, 
wobei die Schülerzahlen des letzten Statistikstichtags (19.09.2014) als Maßstab genommen 
und prinzipiell beibehalten werden. Ferner soll der für die Wahrnehmung dieser Aufgabe 
erforderliche Verwaltungsaufwand mit bis zu 5 % der Zuweisung berücksichtigt werden. Für 
den Fall von steigenden Bedarfen ist darüber hinaus eine Dynamisierung der Mittel 
vorgesehen. 
Zur Umsetzungsplanung dieser Aufgabe fand am 30.04.2015 beim Kreisschulamt ein 
Informations-/Koordinierungstreffen statt. Da zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen 
werden musste, dass das Land selbst für die Schulische Assistenz keine Planstellen 
einrichten werde, wurden die Anstellungsträgerschaften „Poollösung“ Kreis, „Poollösung“ 
Förderzentren L und Schulträger dargestellt und diskutiert, um ein Meinungsbild zu erstellen. 
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Der Schulverbandsvorsteher hat für den Schulverband erklärt, die Schulassistenz mit selbst 
eingestelltem Personal sicher zu stellen, um nicht auch noch Dritte in die pädagogische 
Arbeit an der Schule einwirken zu lassen. 
 
Zur Klärung weiterer Details und Fragen zur Umsetzung, hat die Schulrätin erneut zu einem 
Gespräch am 15.06.2015 eingeladen. Hierzu wird bei Bedarf mündlich vorgetragen. 
 
Danach verständigten sich das Ministerium für Schule und Berufsbildung, der Gemeindetag 
und der Städteverband Schleswig-Holstein über ein Optionsmodell zur Organisation der 
Schulischen Assistenz. Das Verständigungspapier vom 21.05.2015 sowie die von den drei 
Institutionen gemeinsamen entwickelten Eckpunkte zur Zielsetzung und zu den Aufgaben 
der Schulischen Assistenz sind der Vorlage als Anlagen beigefügt. Besonders zu erwähnen 
ist dabei, dass das Land selbst bereit wäre, die Schulassistenz sicherzustellen. Diese 
Lösung ist allerdings der bisher favorisierten Lösung vorzuziehen. Der Beschlussvorschlag 
geht darauf ein. 
 
Es werden nunmehr 3 Optionen zur Umsetzung der Schulischen Assistenz vorgegeben: 
Option 1: Der Schulträger übernimmt die Funktion des Anstellungsträgers und erhält vom 
                Land eine Erstattung der Kosten. 
Option 2: Der Schulträger beauftragt einen oder mehrere freie Träger und erhält vom Land 
                eine Erstattung der Kosten (auch in Kombination mit Option 1) 
Option 3: Wenn Option 1 und 2 nicht zum Tragen kommen, wird das Land Schulische 
                Assistenzkräfte zur Verfügung stellen, damit keine Lücken in der Versorgung 
                entstehen. 
Zur Umsetzung der Optionen 1 und 2 sind Kooperationsvereinbarungen zwischen der 
unteren Schulaufsicht und dem Schulträger zu schließen. Bei Option 2 schließt der 
Schulträger weitere Vereinbarungen mit den freien Trägern. Auf dieser Grundlage erfolgt die 
Kostenerstattung durch das Land. 
Die Umsetzung soll zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 angestrebt werden und ist 
spätestens mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 zu starten. 
Für den Fall der Aufgabenübernahme stünde dem Schulverband Ratzeburg  ein 
Kostenrahmen in Höhe von rd. 87.400,-- € (666 Schüler/innen zum schulstatistischen 
Stichtag x 125,-- € = 83.250,-- € + 5 %) für Aufgabe Schulische Assistenz zur Verfügung. 
Als Anstellungsträger hätte der Schulverband die Möglichkeit, Personal selbst auszuwählen 
und zusammen mit der Schule auf die pädagogische Arbeit einzuwirken. Da jedoch der 
Bedarf an Schulischen Assistenzkräften schwer kalkulierbar und sicherlich auch schwankend 
sein wird, bietet auch die Option 3 Vorteile. Assistenzkräfte des Landes könnten 
bedarfsgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden. Als Bildungsträger ist das Land ohnehin 
für die Aufgabenumsetzung verantwortlich. Außerdem wird zwar eine verlässliche 
Finanzierung avisiert, jedoch vorerst nur für 5 Jahre garantiert. 
Mit e-mail vom 02.06.2015 wurde der Schulverband aufgefordert, seine verbindliche 
Entscheidung bzgl. des „Optionsmodell Schulassistenz“ mit Angabe des beabsichtigten 
Starttermins möglichst bis zum 30.06.2015 dem Kreisschulamt zuzuleiten. 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
-keine- 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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- Verständigungspapier MSB, Gemeindetag, Städteverband vom 21.05.15 
- Eckpunkte zur Zielsetzung und zu den Aufgaben der Schulischen Assistenz 

 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 

2018 
 Datum: 02.06.2015 
 SV/BeVoSv/143/2015 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss Schulverband 17.06.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Astrid Jessen  FB/Aktenzeichen: 51/2813 
 
 

Nutzung des städtischen Gebäudes Riemannstr. 3 durch 
die Offene Ganztagsschule, hier: Nutzungsvertrag 
 
Zielsetzung: 
Optimierung der Unterbringung auf der Grundlage der Konzeption für die Offene 
Ganztagsschule  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, zur Unterbringung der Offenen Ganztagsschule in Räumen 
des städtischen Gebäudes Riemannstr. 3 mit der Stadt Ratzeburg einen Nutzungsvertrag 
gemäß Entwurf abzuschließen. 
 
 
 
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Lutz Jakubczak am 02.06.2015 
Bürgermeister Voß am 02.06.2015 
 

 
Sachverhalt: 
Aufgrund der Raumnot an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wurde für die an 
der OGS teilnehmenden Grundschüler/innen (zurzeit 100) am Standort Vorstadt eine Lösung 
zur Verbesserung der räumlichen Situation gesucht. Dazu hat der vom städtischen 
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport eingerichtete Arbeitskreis ein Ergebnis präsentiert. 
Wie bereits in der letzten Hauptausschusssitzung berichtet, ist das Jobcenter ausgezogen 
und die Unterbringung der OGS wie auch des Jugendzentrums Stellwerk ist so möglich 
geworden. Die Räumlichkeiten wurden angemessen hergerichtet (die Stadt Ratzeburg hat 
Haushaltsmittel in Höhe von über 100.000 € aufgewendet), so dass hier analog der 
Zielsetzung gemäß der Konzeption der Offenen Ganztagsschule Räume für alle Gruppen der 
Hausaufgabenbetreuung, ein zentraler Anlaufpunkt sowie ein fester Gruppenraum räumlich 
zusammengefasst vorhanden sind. Die OGS ist bereits am 28. und 29. Mai 2015 in das 
städtische Gebäude eingezogen. 
Der mit der Stadt Ratzeburg abzuschließende Nutzungsvertrag ist dieser Vorlage beigefügt. 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
7.400,00 € Nutzungsentgelte in 2015 für 7 Monate (mtl. 1.057,60 €) 
3.600,00 € Betriebskostenvorauszahlung in 2015 für 7 Monate (mtl. 511,17 €) 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Entwurf Nutzungsvertrag inkl. Grundriss  
 
 
mitgezeichnet haben: 
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